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GREMIUM BERATUNGSZWECK STATUS DATUM 

 

Ortschaftsrat Jesingen Kenntnisnahme öffentlich 19.09.2022 
Ortschaftsrat Lindorf Kenntnisnahme öffentlich 19.09.2022 
Ortschaftsrat Nabern Kenntnisnahme öffentlich 19.09.2022 
Ortschaftsrat Ötlingen Kenntnisnahme öffentlich 19.09.2022 
Ausschuss für Bildung, Soziales und 
Bürgerdienste (BSB) 

Vorberatung nicht öffentlich 20.09.2022 

Gemeinderat Beschlussfassung öffentlich 28.09.2022 
 
 
ANLAGEN 
 

Anlage 1 - Tax Compliance Leitbild (ö) 
Anlage 2 - Tax Compliance Ziele (ö) 
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BETEILIGUNGEN UND AUSZÜGE 

 
Beglaubigte Auszüge an:   
   
Mitzeichnung von: 310, BMin, RPA 
 
 
 
 
 
Dr. Bader 
Oberbürgermeister 
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STRATEGISCHE AUSRICHTUNG 
 
Die Entwicklung der Stadt Kirchheim unter Teck ist nachhaltig. Eine zeitgemäße Infrastruktur und miteinander in 
Einklang stehende stadtplanerische Entwicklungen, sind Grundlage hierfür. Zentrale Voraussetzung ist die Gestaltung 
und Sicherung einer zukunftsfähigen Haushalts- und Finanzwirtschaft. Die sich stets ändernden Rahmenbedingungen 
werden berücksichtigt. 
 
Handlungsfelder  
 

Priorität 1 
 

 Wohnen und Quartiere 
 Bildung 
 Klimaschutz, Klimafolgenanpassung 

 und Energie  
 

 

Priorität 3 
 

 Gesellschaftliche Teilhabe und  
  bürgerschaftliches Engagement 

 Kultur, Sport und Freizeit  
 Gesundes und sicheres Leben  

 
Priorität 2 
 

 Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
 Mobilität und Versorgungsnetze 
 Umwelt- und Naturschutz 

 

Priorität 4  
 

 Moderne Verwaltung und Gremien  
 

Betroffene Zielsetzungen 
 
 
 
 
AUSWIRKUNGEN AUF DAS KLIMA 
 
 

 Keine Auswirkungen 
 

 

Hinweise: t CO2 äq/a = Tonnen Kohlendioxidäquivalente pro 
Jahr; Bei einer erheblichen Erhöhung sind Alternativen zur 
Verringerung der CO2-Emissionen im Textteil dargestellt und 
das Klimaschutzmanagement wurde beteiligt. 
 
 

 Positive Auswirkungen 
 

 Geringfügige Reduktion <100t CO2äq/a 
 Erhebliche Reduktion ≥100t CO2äq/a 

 Negative Auswirkungen 
 

 Geringfügige Erhöhung <100t CO2äq/a 
 Erhebliche Erhöhung einmalig ≥100t CO2äq 
 Erhebliche Erhöhung langfristig ≥10t CO2äq/a 

 

 
 
FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 
 

Einmalig: Euro In der Folge: Euro 
 

 Finanzielle Auswirkungen 
 Keine finanziellen Auswirkungen 

 

 Finanzielle Auswirkungen 
 Keine finanziellen Auswirkungen 

 
 

Teilhaushalt 04 

Produktgruppe 1122 
Kostenstelle/Investitionsauftrag 20405000 

Sachkonto Diverse 
   

 

Teilhaushalt 04 

Produktgruppe 1122 
Kostenstelle/Investitionsauftrag 20405000 

Sachkonto diverse 
   

 
Ergänzende Ausführungen: 
 
Es entstehen Verwaltungskosten zur Einführung des Tax Compliance Management Systems 
und ein dauerhafter Mehraufwand (Rechts- und Beratungskosten Steuerberater) in der Folge für 
die rechtssichere Bearbeitung der Besteuerung unterliegenden Sachverhalte.
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ANTRAG 
 
1. Zustimmung zum Tax Compliance Leitbild, wie in der Anlage 1 der Sitzungsvorlage 

GR/2022/123 dargestellt. 
 

2. Zustimmung zu den Tax Compliance Zielen, wie in der Anlage 2 der Sitzungsvorlage 
GR/2022/123 definiert. 

 
 
ZUSAMMENFASSUNG 

 
Im Hinblick auf die Erweiterung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts durch Anwendung des § 2 b UStG, der ab dem 01.01.2023 greift, ist mit 
einer zunehmenden Anzahl von umsatzsteuerlichen Fragestellungen zu rechnen. Mit dem 
Anstieg von Sachverhalten, die der Besteuerung unterliegen, steigt das Risiko einer nicht 
vollständigen Steuererklärung. Das Tax Compliance Leitbild mit den ausformulierten Tax 
Compliance Zielen bildet die Grundlage zur Implementierung eines Tax Compliance 
Management Systems, um die steuerlichen Pflichten der Stadt Kirchheim unter Teck 
sicherzustellen. 
 
 
ERLÄUTERUNGEN ZUM ANTRAG 

 
Die Stadt Kirchheim unter Teck ist als juristische Person des öffentlichen Rechts wie jeder 
Steuerpflichtige gesetzlich verpflichtet, vollständige und richtige Steuererklärungen abzugeben. 
Aufgrund der Komplexität im Steuerrecht kann es trotz größter Sorgfalt bei der Abgabe von 
Steuererklärungen zu Fehlern kommen. Insbesondere betrifft die Steuerpflicht folgende 
Steuerarten: 
 

• Lohnsteuer, z. B. Erfüllung der Arbeitgeberverpflichtungen; Besteuerung von 

Arbeitseinkommen (Geldwerter Vorteil und Sachbezüge) §-Grundlagen: § 8, § 41, § 41a, 

§ 41b ff. EstG 

 
• Umsatzsteuer, z. B. Besteuerung des umsatzsteuerlichen Unternehmensbereichs, 

Besteuerung von Waren und Dienstleistungen aus dem Ausland (Wechsel der 

Steuerschuldnerschaft § 13b UStG, innergemeinschaftlicher Erwerb § 1a UStG) 

 
• Körperschaft- und Gewerbesteuer, z. B. Besteuerung der Gewinne der Betriebe 

gewerblicher Art, Grundlage: § 4 KStG 

 
• Einkommensteuer, z. B. Steuerabzug nach §§ 48 bis 48 d bei Bauleistungen, 

Kapitalertragsteuer bei Betrieben gewerblicher Art 

Vor allem im Hinblick auf die Erweiterung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts durch Anwendung des § 2 b UStG, der ab dem 01.01.2023 greift, ist mit 
einer zunehmenden Anzahl von umsatzsteuerlichen Fragestellungen zu rechnen. Mit dem 
Anstieg von Sachverhalten, die der Besteuerung unterliegen, steigt das Risiko einer nicht 
vollständigen Steuererklärung. 
 
Die Erfüllung der steuerlichen Pflichten ist somit noch stärker als bisher in den Vordergrund zu 
stellen. Eine fehlerhafte, verspätete und unvollständige Abgabe von Steuererklärungen stellt für 
die Stadt Kirchheim unter Teck ein erhebliches finanzielles und politisches Risiko dar. 
 
Darüber hinaus kann es strafrechtliche Konsequenzen für den gesetzlichen Vertreter, für die 
Verwaltungsleitungen sowie für verantwortliche Beschäftigte nach sich ziehen. Dennoch können 
objektiv unrichtige Steuererklärungen nicht ausgeschlossen werden. Die Ursachen liegen in dem 
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dezentralen Verwaltungsaufbau, komplexen Sachverhalten und unscharfen 
Abgrenzungsregelungen zwischen den steuerpflichtigen und nicht steuerpflichtigen 
Betätigungsbereichen der Stadtverwaltung. 
 
Wird nach Abgabe der Steuerklärung erkannt, dass diese unrichtig oder unvollständig ist und es 
dadurch zu einer Verkürzung von Steuern kommen kann bzw. bereits gekommen ist, ist 
unverzüglich eine Berichtigung nach § 153 Abgabenordnung (AO) vorzunehmen. Da es in den 
letzten Jahren deutliche Verschärfungen im Steuerstrafrecht gab, ist es nicht auszuschließen, 
dass im Fall einer solchen Berichtigung vom Finanzamt eine straf- bzw. bußgeldrechtliche 
Vorwerfbarkeit des Erklärenden geprüft wird. 
 
Ein Fehler ist straf- bzw. bußgeldrechtlich nur dann vorwerfbar, wenn er vorsätzlich bzw. 
leichtfertig begangen wurde. Für eine Steuerhinterziehung reicht bereits ein bedingter Vorsatz 
aus. Ob im Einzelfall Vorsatz oder Leichtfertigkeit anzunehmen ist und welcher der 
verschiedenen Vorsatzformen konkret vorliegt oder aber nicht, ist häufig juristisch nur schwer 
abgrenzbar. 
 
Zur Abgrenzung führt das Bundesministerium für Finanzen (BMF) im Anwendungserlass zu 
§ 153 AO vom 23.05.2016 unter der Randnummer 2.6 aus: 
 
„Hat der Steuerpflichtige ein innerbetriebliches Kontrollsystem, das der Erfüllung der 
steuerlichen Pflichten dient, kann dies ggf. ein Indiz darstellen, das – vorbehaltlich einer 
Einzelfallprüfung – gegen das Vorliegen eines Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit sprechen 
kann.“ Folglich kann ein erfolgreich eingerichtetes Kontrollsystem bei steuerstrafrechtlichen 
Ermittlungen zugunsten der juristischen Person des öffentlichen Rechts und ihrer handelnden 
Personen gewertet werden. 
 
Gerade deshalb führt die Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck ein innerbetriebliches 
Kontrollsystem (Tax Compliance Management System - TCMS) ein. 
 
In einem TCMS sind die Grundsätze und Maßnahmen zur Einhaltung der steuerlichen Regeln 
und Pflichten, unter Einbeziehung der Organisationsstrukturen, zusammengefasst und 
dokumentiert, die ein rechtmäßiges Verhalten der Abteilungsleitungen sowie der Sachgebiete 
und Einrichtungen gewährleisten. 
 
Ein angemessenes TCMS basiert auf sieben – miteinander in Wechselwirkung stehenden - 
Grundelementen: 
 
- Tax Compliance – Kultur: 

   Festlegung von Grundeinstellungen und erwarteten Verhaltensweisen, bezogen auf die  
   Einhaltung der steuerlichen Pflichten, Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen. Die Abteilungs-,  
   Sachgebiets-, und Einrichtungsleitungen haben eine Vorbildfunktion. 
 
- Tax Compliance – Ziele: 

  Sicherstellung der vollumfänglichen Erfüllung der steuerlichen Pflichten. Erlass einer  
  Dienstanweisung, Einführung von vorbeugenden Maßnahmen und aufdeckenden Kontrollen,  
  um dieses Ziel zu erreichen, wie z. B. die Einführung eines digitalen Vertragsmanagements  
  und Rechnungsschreibungsprogrammes (Einhaltung der Vorschriften vom § 14 UStG). 
 
- Tax Compliance – Organisation: 

  Festlegung von klaren Rollen und Verantwortlichkeiten und einer lückenlosen und  
  überschneidungsfreien Ablauforganisation mit entsprechender Dokumentation, wie z. B. die  
  Benennung von TCMS Partnern im Sachgebiet/der Einrichtung. 
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- Tax Compliance – Risiken: 
  Systematische Risikoerkennung (z. B. Kontrolle der Rechnungen § 14 UStG für die Vorsteuer)  
  und Risikobewertung, differenziert nach Steuerarten (z. B. Umsatzsteuer, Lohnsteuer). 
 
- Tax Compliance – Programm: 

  Einführung von präventiven und detektivischen Maßnahmen, um Verstöße zu vermeiden.  
  Erlass von Richtlinien und Checklisten, TCMS Partner bestimmen, Festlegung von  
  Vertretungs- und Unterschriftsbefugnissen, anlassbezogene und stichprobenartige Kontrollen,  
  Dokumentation. 
 
- Tax Compliance – Kommunikation: 

  Sensibilisierung und Information der TCMS Partner über das Programm, die festgelegten  
  Rollen und Verantwortlichkeiten, sowie über die Risiken. 
 
- Tax Compliance – Überwachung und Verbesserung: 

  Überprüfung der organisatorischen Vorkehrungen und Maßnahmen, Umsetzung von  
  festgestellten Verbesserungsmöglichkeiten, Dokumentation. 
 
Auf Grundlage des Tax Compliance Leitbildes und der Tax Compliance Ziele wird die Tax 
Compliance Richtlinie erlassen und damit das TCMS implementiert. So soll die vollständige und 
fristgerechte Erfüllung der steuerlichen Pflichten sichergestellt werden, um dadurch finanzielle 
Konsequenzen und persönliche Haftungsrisiken zu minimieren bzw. zu vermeiden. Ein weiteres 
Ziel ist die Sensibilisierung der Führungskräfte, der Sachgebiete/Einrichtungen und TCMS-
Partner auf die steuerrechtlichen Sachverhalte. Für die Stadt Kirchheim unter Teck wurde eine 
auf die Stadtverwaltung zugeschnittene Tax Compliance Richtlinie erarbeitet. Das TCMS ist 
nach Maßgabe der sieben Grundelemente des „IDW Praxishinweis 1/2016: Ausgestaltung und 
Prüfung eines Tax Compliance Management Systemen gemäß IDW PS 980“ (Stand: 
31.05.2017) ausgestaltet.  
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